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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§1 Gegenstand des Vertrages 

(1) Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte von Daily-Interactive, 
nachfolgend in Kurzform „Agentur“  genannt, mit ihren Vertragspartnern, nachstehend in Kurzform „Kunde“ ge-
nannt. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des  Kunden werden von der Agentur nur 
nach gesonderter und schriftlicher Anerkennung akzeptiert. 

(2) Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrages oder seiner Bestandteile bedarf der Schriftform. Diese Vereinba-
rung kann nicht mündlich oder in  Textform aufgehoben werden. Durch Änderungen entstehende Mehrkosten hat 
der Kunde zu tragen. 

(3) Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
nicht Vertragsbestandteil. 

§ 2 Vertragsbestandteile 

Grundlage für die Agenturarbeit und Vertragsbestandteil ist neben diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Projektvertrag, das schriftliche Projektangebot der Agentur, sowie - soweit vorhanden und vereinbart – das 
von beiden Parteien ausgearbeitete Pflichtenheft, die Regelungen zu Leistungsänderungen und die Schlichtungs-
vereinbarung. 
§ 3 Termine 

(1) Termine werden schriftlich oder in Textform festgelegt. Im Falle der Textform ist die Vereinbarung von Terminen 
nur wirksam, wenn der Termin von der anderen Partei bestätigt wurde. 

(2) Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, allge-
meine Störungen der Telekommunikation usw.) und Umständen im Verantwortungsbereich des Kunden (z.B. nicht 
rechtzeitige Erbringung von Mitwirkungsleistungen, Verzögerungen durch dem Kunden zuzurechnende Dritte 
etc.) berechtigen die Agentur, das vom Kunden beauftragte Projekt um die Dauer der Behinderung und einer an-
gemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen die Agentur resultiert 
daraus nicht.
 
§ 4 Urheber- und Nutzungsrechte 

(1) Nutzungs- und Verwertungsrechte werden mit der vollständigen Zahlung des vereinbarten Honorars gewährt. 

(2) Soweit nicht anders vereinbart, räumt die Agentur dem Kunden ein einfaches, räumlich und zeitlich nicht 
beschränktes Recht ein, die Leistungen vertragsgemäß zu nutzen. Ist Software Gegenstand der Leistungen, gelten 
die §§ 69.d und e UrhG. 

(3) Eine Nutzung über die vertraglich festgehaltenen Zwecke hinaus ist unzulässig. Soweit nicht anders vereinbart, 
ist es dem Kunden insbesondere untersagt, Unterlizenzen zu erteilen und die Leistungen zu vervielfältigen, zu 
vermieten oder sonst zu verwerten, soweit dies über die vertragsgemäße Nutzung hinausgeht. 

(4) Bis zur vollständigen Vergütungszahlung ist dem Kunden der Einsatz der erbrachten Leistungen nur 
widerruflich gestattet. Die Agentur kann den Einsatz solcher Leistungen, mit deren Vergütungszahlung sich der 
Kunde in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges widerrufen. 

(5) Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und branchenüblich signieren und den 
erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren. Diese Signierung und werbliche Verwendung kann durch eine 
entsprechende gesonderte Vereinbarung zwischen der Agentur und dem Kunden ausgeschlossen werden. 
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§ 5 Arbeitsunterlagen und elektronische Daten 

Alle Arbeitsunterlagen, elektronische Daten, Aufzeichnungen, Quelltexte und Autorendateien, die im Rahmen der 
Auftragserarbeitung auf Seiten der Agentur angefertigt werden, verbleiben bei der Agentur. Die Herausgabe die-
ser Unterlagen und Daten kann vom Kunden nicht gefordert werden. Die Agentur schuldet mit der Bezahlung des 
vereinbarten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht jedoch die zu diesem Ergebnis führenden Zwischenschritte 
in Form von Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten, etc. Zur Aufbewahrung ist die Agentur nicht verpflichtet. 

§ 6 Mitwirkungspflichten des Kunden 

(1) Der Kunde unterstützt die Agentur bei der Erfüllung ihrer vertraglich geschuldeten Leistungen. Dazu gehört 
insbesondere die rechtzeitige Zurverfügungstellung von Informationen, Datenmaterial sowie von Hard- und Soft-
ware, soweit die Mitwirkungsleistungen des Kunden dies erfordern. Der Kunde wird der Agentur hinsichtlich der 
von ihr zu erbringenden Leistungen eingehend instruieren. Mitwirkungshandlungen nimmt der Kunde auf seine 
Kosten vor. 
(2) Von der Agentur übermittelte Besprechungsprotokolle sind verbindlich, wenn der Kunde nicht unverzüglich 
nach Erhalt widerspricht. 

§ 7 Beteiligung Dritter 

Die Agentur ist berechtigt, die übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder Dritte damit zu beauftragen. 

§ 8 Vergütung 

(1) Alle in Angeboten und  Aufträgen genannte Preise und die daraus resultierend zu zahlende Beträge verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe. 

(2) Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt, innerhalb 
von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der 
Agentur ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 10% über dem Basiszinssatz zu. Das 
Recht zur Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt von dieser Regelung unberührt. 

(3) Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistungen über einen längeren Zeitraum, so kann die Agentur 
dem Kunden Abschlagszahlungen über die bereits erbrachten Teilleistungen in Rechnung stellen. Diese Teilleis-
tungen müssen nicht in einer für den Kunden nutzbaren Form vorliegen und können auch als reine Arbeitsgrund-
lage auf Seiten der Agentur verfügbar sein. 

(4) Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und dergleichen durch den Kunden und/oder wenn 
sich die Voraussetzungen für die Leistungserstellung ändert, wird der Kunde  der Agentur alle dadurch anfallenden 
Kosten ersetzen und die Agentur von jeglichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freistellen. 
 
(5) Unvorhersehbarer Mehraufwand bedarf der gegenseitigen Absprache und gegebenenfalls der Nachhonorie-
rung. 

§ 9 Geheimhaltungspflicht der Agentur 

Die Agentur ist verpflichtet, alle Kenntnisse die sie aufgrund eines Auftrags vom Kunden erhält, zeitlich unbe-
schränkt streng vertraulich zu behandeln und sowohl ihre Mitarbeiter, als auch von ihr herangezogene Dritte 
ebenfalls in gleicher Weise zu absolutem Stillschweigen zu verpflichten. 
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§ 10 Gewährleistung und Haftung der Agentur 

(1) Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch die Agentur erarbeiteten und durchgeführten Maßnahmen 
wird vom Kunden getragen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die Aktionen und Maßnahmen gegen Vor-
schriften des Wettbewerbsrechts, des Urheberrechts und der speziellen Werberechtsgesetze verstoßen. Die Agen-
tur ist jedoch verpflichtet, auf rechtliche Risiken hinzuweisen, sofern ihr diese bei ihrer Tätigkeit bekannt werden. 

(2) Der Kunde stellt die Agentur von Ansprüchen Dritter frei, wenn die Agentur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kunden gehandelt hat. 

(3) Korrekturabzüge sind vom Kunden auf Satz-und sonstige Fehler zu prüfen und mit Freigabe erklärt zurückzuge-
ben. Die Agentur haftet nicht für vom Kunden übersehene Fehler. Mündlich aufgegebene Änderungen bedürfen 
der Wiederholung in Schrift- oder Textform. 

(4) Die Agentur haftet nicht für Schäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, soweit es sich nicht um Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder aus Garantien oder aus Ansprüchen nach 
Produkthaftungsgesetz handelt. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen. 

§ 11 Abwerbungsverbot 

Der Kunde verpflichtet sich, während der Dauer der Zusammenarbeit der Parteien und für einen Zeitraum von 
einem Jahr danach keine Mitarbeiter von der Agentur abzuwerben oder ohne Zustimmung der Agentur  anzustel-
len. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Kunde, eine von der Agentur der Höhe 
nach festzusetzende und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen. 

§ 12 Sonstiges 

(1) Die Abtretung von Forderungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Vertragspartei 
zulässig. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Die Regelung des § 354 a HGB bleibt hiervon 
unberührt. 

(2) Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis geltend 
gemacht werden. 

(3) Die Vertragsparteien können nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 
sind. 
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§ 13 Schlussbestimmungen 

(1) Kündigungen haben schriftlich zu erfolgen. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen der Parteivereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall die 
ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungülti-
gen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarungen. 

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 
Aachen. 

Stand: Juli 2010 
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Vereinbarung zu Leistungsänderungen 

1. Will der Kunde den vertraglich bestimmten Umfang der von der Agentur zu erbringenden 
Leistungen ändern, so wird er diesen Änderungswunsch schriftlich gegenüber der Agentur äußern. 
Das weitere Verfahren richtet sich nach den nachfolgenden Bestimmungen. Bei Änderungswünschen, 
die rasch geprüft und voraussichtlich innerhalb von 8 Arbeitsstunden umgesetzt werden können, kann 
die Agentur von dem Verfahren nach Absatz 2 bis 5 absehen. 

2. Die Agentur prüft, welche Auswirkungen die gewünschte Änderung insbesondere hinsichtlich 
Vergütung, Mehraufwand und Terminen haben wird. Erkennt die Agentur, dass zu erbringende 
Leistungen aufgrund der Prüfung nicht oder nur verzögert ausgeführt werden können, so teilt die 
Agentur dem Kunden dies mit und weist ihn darauf hin, dass der Änderungswunsch weiterhin nur 
geprüft werden kann, wenn die betroffenen Leistungen um zunächst unbestimmte Zeit verschoben 
werden. Erklärt der Kunde sein Einverständnis mit dieser Verschiebung, führt die Agentur die Prüfung 
des Änderungswunsches durch. Der Kunde ist berechtigt, seinen Änderungswunsch jederzeit 
zurückzuziehen; das eingeleitete Änderungsverfahren endet dann. 

3. Nach Prüfung des Änderungswunsches wird die Agentur dem Kunden die Auswirkungen des 
Änderungswunsches auf die getroffenen Vereinbarungen darlegen. Die Darlegung enthält entweder 
einen detaillierten Vorschlag für die Umsetzung des Änderungswunsches oder Angaben dazu, warum 
der Änderungswunsch nicht umsetzbar ist. 

4. Die Vertragsparteien werden sich über den Inhalt eines Vorschlags für die Umsetzung des 
Änderungswunsches unverzüglich abstimmen und das Ergebnis einer erfolgreichen Abstimmung dem 
Text der Vereinbarung, auf die sich die Änderung bezieht, als Nachtragsvereinbarung beifügen. 

5. Kommt eine Einigung nicht zustande oder endet das Änderungsverfahren aus einem anderen 
Grund, so verbleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang. Gleiches gilt für den Fall, dass der 
Kunde mit einer Verschiebung der Leistungen zur weiteren Durchführung der Prüfung nach Absatz 2 
nicht einverstanden ist. 

6. Die von dem Änderungsverfahren betroffenen Termine werden unter Berücksichtigung der Dauer 
der Prüfung, der Dauer der Abstimmung über den Änderungsvorschlag und gegebenenfalls der Dauer 
der auszuführenden Änderungswünsche zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit erforderlich 
verschoben. Die Agentur wird dem Kunden die neuen Termine mitteilen. 

7. Der Kunde hat den durch das Änderungsverlangen entstehenden Aufwand zu tragen. Hierzu zählen 
insbesondere die Prüfung des Änderungswunsches, das Erstellen eines Änderungsvorschlags und 
etwaige Stillstandszeiten. Der Aufwand wird für den Fall, dass zwischen den Parteien eine 
Vereinbarung über Tagessätze getroffen wurde, nach diesen, im Übrigen nach der üblichen Vergütung 
von der Agentur berechnet. 

8. Die Agentur ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen zu ändern oder von 
ihnen abzuweichen, wenn die Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen von 
der Agentur für den Kunden zumutbar ist.
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